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Der Wahlleiter des Landkreises Starnberg

◆ Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen 

Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags am 16.03.2014

Für die Wahl des Kreistags wurden beim Wahlvorschlag:
Ordnungszahl 01 
Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 
folgende sich bewerbende Personen zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt
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Der Wahlleiter des Landkreises Starnberg

◆ Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die 

Wahl des Landrats am 16.03.2014

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Landrats die folgenden 
Wahlvorschläge zugelassen:

Ordnungs-
zahl Nr.

Name des Wahl-
vorschlagsträgers
(Kennwort)

Bewerber oder Bewerberin (Familienname, 
Vorname, Beruf oder Stand, Anschrift,
evtl.: akademische Grade, kommunale 
Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

Jahr der 
Geburt

 
 

 

 
 
 

 

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekannt-

machung, die noch ergeht, zu entnehmen.

Starnberg, 05.02.2014

Gerhard Hertlein, Landkreiswahlleiter

Der Wahlleiter des Landkreises Starnberg

◆ Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die 

Wahl des Kreistags am 16.03.2014

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Kreistags die folgenden 
Wahlvorschläge zugelassen:

Ordnungszahl Nr. Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)

02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

03 FREIE WÄHLER Bayern/FW - Freie Wähler (FREIE WÄHLER/FW)

04 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

05 Freie Demokratische Partei (FDP)

06 Ökologisch-Demokratische Partei/Parteifreie (ÖDP/Parteifreie)

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen 
Wahl vor schläge ergeben sich aus der nachfolgend abgedruckten 
Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der 
Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.

Starnberg, 05.02.2014

Gerhard Hertlein, Landkreiswahlleiter

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Wahl des Kreistags wurden beim Wahlvorschlag:
Ordnungszahl 02 
Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

folgende sich bewerbende Personen zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

 

 

 

INHALT:

▼ Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl 
des Landrats am 16.03.2014

▼ Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl 
des Kreistags am 16.03.2014

▼ Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für 
die Wahl des Kreistags am 16.03.2014

▼ Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 64 „Seeuferbereich 
Kempfenhausen – Unterberg Teil 6“ 2. Änderung

▼ Verbandsversammlung/Werkausschuss-Sitzung am 19.02.2014

▼ Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 des AmperVerbandes
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Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

Für die Wahl des Kreistags wurden beim Wahlvorschlag:
Ordnungszahl 03 
Kennwort FREIE WÄHLER Bayern/FW – Freie Wähler 

(FREIE WÄHLER/FW)

folgende sich bewerbende Personen zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

 

 

 

 

 

 

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

 

 

 

 

 

 

 

Für die Wahl des Kreistags wurden beim Wahlvorschlag:
Ordnungszahl 04 
Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
folgende sich bewerbende Personen zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt
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Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

 

 

Für die Wahl des Kreistags wurden beim Wahlvorschlag:
Ordnungszahl 05 
Kennwort Freie Demokratische Partei (FDP)

folgende sich bewerbende Personen zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

 

 

Für die Wahl des Kreistags wurden beim Wahlvorschlag:
Ordnungszahl 06 
Kennwort Ökologisch-Demokratische Partei/Parteifreie 

(ÖDP/Parteifreie)

folgende sich bewerbende Personen zugelassen:

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt
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Bekanntmachung der Gemeinde Berg

„Rein nachrichtlich und lediglich in Ergänzung zur amtlichen Bekannt-
machung an den Anschlagtafeln informiert die Gemeinde Berg über 
die Änderung des Flächennutzungsplanes und über die Änderung 
oder Aufstellung von Bebauungsplänen im Amtsblatt des Landkreises 
Starnberg.“

◆ Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 64 „Seeuferbereich 

Kempfenhausen – Unterberg Teil 6“ 2. Änderung

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung am 18.01.2011 den 
Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich Kempfenhausen – Unterberg 
Teil 6“ 2. Änderung gemäß § 10 Baugesetzbuch und Art. 81 
Bayerische Bauordnung (BayBO) als Satzung beschlossen und die 
vorliegende Begründung gebilligt.
Der Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich Kempfenhausen – 
Unterberg Teil 6“ 2. Änderung kann somit in Kraft gesetzt werden.
Der Bebauungsplan besteht aus Festsetzungen durch Zeichnung und 
Schrift. Eine Begründung ist beigefügt.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in untenstehendem 
Übersichtsplan dargestellt.

Bekanntmachungsanordnung

Der Satzungsbeschluss des Gemeinderates von Berg vom 
18.01.2011 zum Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich Kempfen-
hausen – Unterberg Teil 6“  2. Änderung wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung, die anstelle der sonst für Satzungen 
vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt der Bebauungsplan ge-
mäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Kraft.

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, 
Beruf oder Stand, Anschrift, evtl. akad. Grade, kommunale Ehrenämter, 
sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

 

 

 

 

Landratsamt Starnberg - Karl Roth, Landrat

Der Bebauungsplan und die Begründung können ab dem Tag dieser 
Bekanntmachung im Rathaus von Berg (Zimmer 14), Ratsgasse 1, 
82335 Berg während der Dienststunden von Jedermann eingesehen 
werden.

Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft 
erteilt.

Hinweis auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 

Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen nach § 215 

Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)

Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) m.W.v. 
21.06.2013 werden unbeachtlich

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor schrif-
ten

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungs vorgangs

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Berg unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. § 215 Abs. 1 Satz 1 
BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB 
beachtlich sind. 

Gemeinde Berg 
Bauamt 
  
Geltungsbereich der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 64 
„Seeuferbereich – Kempfenhausen – 
Unterberg Teil 6 
 
Auszug aus der DFK, genordet, ohne 
Maßstab  Stand 28 01 2014

Anlage: Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 64 „Seeuferbereich Kempfenhausen – Unterberg Teil 6“ 2. Änderung 

Buslinien
947 und 949

Die Buslinien 947 und 949 ermöglichen es Arbeitnehmern, Kunden 
und Gästen die Gewerbegebiete Gilching Süd, Oberpfaffenhofen 
sowie Technologie Park bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu erreichen. 

Die Linie 947 ist mit den S-Bahnhaltestellen Neugilching und 
Weßling, die Linie 949 mit Gauting, Gilching-Argelsried und 
Neugilching verbunden. 
Nutzen Sie dieses attraktive Angebot!

Telefon  08151 148 - 277
www.lk-starnberg.de / verkehrsmittel

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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Bekanntmachung des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft im 

Landkreis Starnberg

◆ Verbandsversammlung/Werkausschuss-Sitzung am 19.02.2014

Die nächste Verbandsversammlung/Werkausschuss-Sitzung des 
Abfallwirtschaftsverbandes Starnberg fi ndet am

Mittwoch, dem 19.02.2014, um 10:00 Uhr,

im Sitzungssaal des AWISTA, Moosstraße 5,

3. Stock, 82319 Starnberg

statt.

– Tagesordnung: –

I. Öffentliche Sitzung

1. Bekanntgabe der in den letzten nichtöffentlichen Sitzungen ge-
fassten Beschlüsse

2. Informationen des Verbandsvorsitzenden 

3. Änderung der Abfallgebührensatzung (AbfGS);
hier: Ergänzung von §§ 2 und 4 AbfGS um Expressleerung

4. Verschiedenes

II. Nichtöffentliche Sitzung

Starnberg, 06.02.2014

Zweckverband für Abfallwirtschaft im Landkreis Starnberg
Peter Flach, Verbandsvorsitzender

Hinweis auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 des 

Baugesetzbuches 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Die Verletzung solcher Verfahrens- und Formvorschriften kann bei 
der Gemeinde Berg, Bauamt (Zimmer 14), Ratsgasse 1, 82335 Berg 
geltend gemacht werden.

Berg, 28.01.2014

Gemeinde Berg – R. Monn, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung des AmperVerbandes

◆ Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 des 

AmperVerbandes

Die Verbandsversammlung des AmperVerbandes beschloss die 
Haushaltssatzung 2014 samt ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung 
am 05.12.2013.

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck als zuständige Rechtsaufsichts-
be hörde teilte mit Schreiben vom 17.12.2013 mit, dass die 
Überprüfung der Haushaltssatzung 2014, die keine genehmigungs-
pfl ichtigen Be stand teile enthält, keine Beanstandungen ergab. Die 
Haushaltssat zung 2014 wurde nunmehr im Amtsblatt des 
Landratsamtes Fürstenfeldbruck vom 24.01.2014, Nr. 1, veröffent-
licht. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Artikel 40 Abs. 1 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 
Satz 3 der Gemeindeordnung eine Woche lang in der Geschäftsstelle 
des AmperVerbandes, Bahnhofstraße 7, 82223 Eichenau, Zimmer 
215, 2. Stock, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur 
Einsichtnahme auf.

Die Aufl egung beginnt am 03.02.2014.

Ebenfalls eingesehen werden kann der Beteiligungs- und Abschluss-
bericht für die ipse Service GmbH des Bayerischen Gemeindetags 
für Kommunen.

Eichenau, 27.01.2014

Gemeinde Eichenau – Frederik Röder, Verbandsvorsitzender

Kurzzeitpfl ege

Das Landratsamt Starnberg – Fach bereich Sozialwesen – 
bietet Informations material über Kurzzeitpfl ege einrichtungen an. 

Telefon  08151 148 - 238
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpfl ege

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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